
 

 

Checkliste für das Programm Ferien: Miteinander 

Wir rufen die Brandenburger Jugendverbände und Träger der freien Jugendhilfe auf, 
innerhalb ihrer Ferienangebote, Plätze für geflüchtete Kinder und Jugendliche zu 
reservieren bzw. Ferienplätze für diese aufzustocken. Das Angebot sollte für sie kostenlos 
sein. Die Teilnahmebeiträge können aber – nach Verfügbarkeit – durch das Programm 
Ferien: miteinander des LJR übernommen werden.  
 

1. Bewerbung eurer Plätze für Geflüchtete:  
 

Wir stellen eure Angebote online unter https://www.ljr-brandenburg.de/projekte-und-
aktionen/ferien-miteinander/angebote-mit-uebernachtung/.  
 
Dafür brauchen wir von euch eine Mail mit folgenden Informationen zu den Aktivitäten, 
bei denen ihr kostenfreie Plätze für junge Menschen mit Fluchterfahrung freihaltet: 
 

o Anzahl der Plätze 
o Titel der Maßnahme  
o Datum 
o Ort 
o Altersgruppe 
o Ggf. zur Anreise: 

gemeinsam/individuell 
o falls es Ausstattung braucht (z.B. 

Schlafsack, etc.) 
o Kontakt einer Ansprechperson 

Schickt eure E-Mail an: 
ferien@ljr-brandenburg.de 
 
Ansprechperson: 
Toni Marer 
Tel: 0331-6207554 / 0152 2422 50 36 
Mail: ferien@ljr-brandenburg.de 
 
Weitere Informationen hier:  
https://www.ljr-brandenburg.de/ferien-
miteinander/  

 
 
2. Ihr möchtet Plätze bewerben und braucht auch Unterstützung bei ihrer 

Finanzierung?  
 

Hier die Infos, wie unser Programm Ferien: miteinander euch unterstützen kann:   
 
Wofür gibt es Geld über Ferien: Miteinander? 
 
Für Teilnahmebeiträge für junge Menschen (bis 27 Jahre) mit Fluchterfahrung, die 
aktuell in Brandenburg leben. Dadurch soll die kostenfreie Teilnahme ermöglicht werden.  
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Ist die Nachfrage an Plätzen höher als die Förderung, ist es in Absprache mit den 
Beteiligten möglich, Teilnahmebeiträge lediglich zu senken, wenn dadurch mehr 
Interessierten eine Teilnahme ermöglicht wird.  
 
Voraussetzungen erfüllen: 

□ Ihr seid ein Jugendverband, eine der durch das Land geförderten 
Jugendbildungsstätten oder ein Stadt- und Kreisjugendring, der Mitglied im 
Landesjugendring Brandenburg e.V. ist. Oder ihr seid eine regionale Untergliederung 
eines Jugendverbandes, der Mitglied bei uns ist. Weitere Träger können auf Anfrage 
nach Verfügbarkeit Geld erhalten. 

□ Ihr plant eine Maßnahme, die sich an junge Geflüchtete (bis 27 Jahre) richtet, bzw. 
Maßnahmen, an denen auch junge Geflüchtete teilnehmen können. Wir unterstützen 
ausdrücklich Formate, wo sich Teilnehmende mit und ohne Fluchterfahrung 
begegnen 

 
Geld beantragen: 

□ Schickt uns eine E-Mail mindestens 3 Wochen vor Beginn der Maßnahme… 
□ …mit folgenden Informationen: 

o Wer seid ihr? (Kontaktdaten und Ansprechperson) 
o Was habt ihr vor? (geplante Maßnahme, mit Ort, Zeitraum, Zielgruppe) 
o Welche Teilnahmebeiträge werden erhoben? (Ausschreibung anhängen)  
o Wie viele junge Geflüchtete können/möchten teilnehmen? 
o Wie hoch ist der Teilnahmebeitrag? Bitte mit Nachweis zur Bewerbung der 

Maßnahme, aus dem der Teilnahmepreis vorhergeht (Flyer/Link) 
 
Geld bekommen:  

o Wir nennen euch den Betrag, den wir euch für Teilnahmebeiträge geben können  
o Nach der Maßnahme stellt ihr uns innerhalb von 3 Wochen eine Rechnung 
o Wir freuen uns über ein paar Fotos von den Maßnahmen für unsere 

Öffentlichkeitsarbeit (Fotos mit gut erkennbaren Menschen darauf bitte nur schicken, 
wenn ihr eine Fotoerlaubnis habt) 

 
! Gut zu wissen ! 

Ihr könnt in der ersten Jahreshälfte bereits Interesse an Förderung von Teilnahmebeiträgen 
für Maßnahmen für das gesamte Jahr bei uns anmelden. Damit ihr frühzeitig mit Werbung 
für diese Plätze beginnen könnt. Ein Teil des Fördertopfes bleibt reserviert für weitere 
Anfragen im Laufe des Jahres. 
Wenn uns das Ministerium die Förderung zugesagt hat, melden wir uns bei euch, ob und in 
welcher Höhe wir fördern können. Ein Interesse bedeutet keinen Anspruch auf Finanzierung.  


